
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinssitz: A-4854, St.Gilgen, Pöllach 113; Obmann Werner Delle Karth, Schillerstr. 3;  
A 6020 INNSBRUCK; Tel.: +43 660 87100470; E-Mail: wernerdellekarth@me.com 
 

  S a i l i n g ,  S p o r t s  a n d  F u n  w i t h  A u s t r i a ´ s  O p t i m i s t i c  F a m i l y  
    

Obmann: 1. Stellvertreterin: Kassierin:  Rechenzentrum: Schriftführer Sportreferent: Koordinator 
Werner Delle Karth Brigitte Flatscher Michaela Fenkart    Philipp Preuss-Schneeweis   Wolfgang Messeritsch Arno Gsell   Stefan Glanz 
Schillerstraße 3 Zollstr. 5a Steinlochstraße 1 Am Aichberg 5 Am Soßenhügel 4-6 Otto-Nußbaumer-Straße 15 Dr. Mehesgasse. 8  
A-6020 Innsbruck  A-6060 Hall in Tirol A-6971 Hard A-5204 Strasswalchen A-2380 Perchtoldsdorf A-5020 Salzburg  2344 Maria Enzersdorf 

 
Bankverbindung:  „BTV“, lautend auf: ÖODV: IBAN: AT461600000100224577; BIC: BTVAAT22 

 
 

 
Liebe ÖODV Mitglieder!  

Schon wieder ist 1 Jahr vergangen und unsere JHV steht vor der Tür. Sie findet in Segelclub Weyregg am 
Dienstag, den 22.August 2023 um 18:00 Uhr statt.  

Wir bitten Euch wieder möglichst zahlreich an unserer Versammlung teilzunehmen.  

Untenstehend ein Auszug aus unseren Statuten die unsere Aufgaben, Stimmrechte, Wahlvorschläge der 
Mitglieder, sowie Termine betreffen.  

§ 8 Aufgaben der Generalversammlung  

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:  

1.  Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses;  
2. Beschlussfassung über den vorläufigen Jahresvoranschlag sowie auch über endgültige 

Jahresvoranschläge;  
3. Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vereinsvorstandes und der Rechnungsprüfer;  
4. Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge für die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder;  
5. Entscheidung über Berufung gegen Ausschlüsse von Mitgliedern;  
6. Änderung der Statuten und Auflösung des Vereins;  
7. Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehenden Fragen;  
8. Wahl von Vereinsorganen, sofern deren Wahl oder Bestellung nicht dem Vereinsvorstand 

vorbehalten sind;  
9. Die Wahl oder Bestellung von Organen, insbesondere jenen, bei denen der Vereinsvorstand ein 

Vorschlagsrecht hat. Sofern ein Wahlvorschlag von mindestens 10 (zehn) ordentlichen 
Mitgliedern schriftlich mindestens 14 (vierzehn)Tage vor einer ordentlichen 
Generalversammlung mittels eingeschriebenen Briefes beim Vereinspräsidenten, bei dessen 
Verhinderung allenfalls beim Vizepräsidenten, einlangt, die Abstimmung über diesen Wahlvorschlag. 

  10. Alle Generalversammlungen, seien sie ordentliche oder außerordentliche, haben eine   
  Mindesteinberufungsfrist von 6 (sechs) Wochen, wobei der Aufgabetag der Einladung bzw.  
  der Veröffentlichungstag maßgeblich ist. Der Einladung sind Zeit, Ort und Tagesordnung zu  
  entnehmen, wobei alle ordentlichen Mitglieder zu laden sind, außerordentliche Mitglieder über  
  Wunsch des Vereinsvorstandes als beobachtende und beratende Mitglieder an der   
  Generalversammlung ebenso eingeladen werden können, wie Ehrenmitglieder. Die Einladung kann 
  statt mit der Post auch elektronisch über den Newsletter der ÖODV versendet werden, und wird auf 
  der Homepage der ÖODV veröffentlicht.  
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  Sofern Anträge an die Generalversammlung gerichtet werden, sind diese generell  
  ebenso 14 (vierzehn) Tage vorher nach derselben Art und Weise schriftlich beim  
  Vereinsvorstand einlangend an die Generalversammlung zu richten.  

  Über Tagesordnungspunkte, die weder auf der Tagesordnung stehen noch die fristgerecht beim 
  Vereinsvorstand beantragt wurden, kann nur dann abgestimmt werden, wenn vorher die  
  Generalversammlung einer Ergänzung der Tagesordnung mehrheitlich, und zwar mit einer 2/3tel 
  (zwei Drittel) Mehrheit zustimmt.  

  Anträge von Mitgliedern generell haben, sofern sie von zumindest 10 (zehn) ordentlichen  
  Mitgliedern gestellt werden und noch rechtzeitig vor Aussendung einer Einladung zu einer  
  ordentlichen Generalversammlung oder außerordentlichen Generalversammlung beim   
  Vereinsvorstand einlangend, vom Vereinsvorstand auf die Tagesordnung gesetzt zu werden. 
  Sofern es sich um Einzelmitglieder handelt, die gleichzeitig Mitglieder einer juridischen Person sind, 
  die als ordentliches Mitglied ebenso ein Stimmrecht durch den Vertreter hat, dürfen diese 10 (zehn) 
  Personen, allerdings höchstens zur Hälfte aus dem Kreise der Mitglieder der juridischen Person 
  stammen, um eine Vielfalt von Antragberechtigten zu gewährleisten. Sofern es sich bei juristischen 
  Personen um solche handelt, bei denen mindestens 3 (drei) ordentliche Mitglieder ständige Besitzer 
  eines Bootes sind und dies nachweisbar ist, haben diese juristischen Personen ein Stimmrecht  
  entsprechend 3 (drei) Stimmen. 
  Für jede weitere 3 (drei) im Yachtregister des Österreichischen Segelverbandes eingetragenen 
  Optimist Dinghys steht dieser juristischen Person 1 (eine) weitere Stimme zu, wobei jedoch das 
  Höchststimmrecht insgesamt 10 (zehn) Stimmen beträgt.  

  Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen den Rechnungsprüfern und dem Verein. l.)  
  Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsprüfer.  

§ 9 Vereinsvorstand  

 (1) Der Vereinsvorstand besteht aus: 
  a) Dem Präsidenten, der auch Klassensekretär genannt wird; 
  b) Zwei Vizepräsidenten, die auch Klassensekretärstellvertreter genannt werden; c) Einem Kassier; 
  d) Einem Schriftführer; 
  e) Und bis zu 10 (zehn) weiteren Mitgliedern, denen ein Aufgabengebiet zugeordnet werden kann; 
                
 (2)   Der Präsident, die Vizepräsidenten, der Kassier, der Schriftführer und die bis zu 10 (zehn)  
   weiteren Mitglieder des Vereinsvorstandes werden von der Generalversammlung für eine  
   Funktionsperiode von 1 (einem) Jahr gewählt. Wiederwahl ist zulässig.  
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§ 11 Ordentliche Mitglieder 

Die ordentlichen Mitglieder unterteilen sich in: 
               
 1.  Einzelmitglieder, wobei dies physische und juristische Personen sein können.    
 2. Anschlussmitglieder, das sind Ehegatten, Geschwister und Kinder eines ordentlichen  
  Mitgliedes.  
 3. Schnuppermitglieder, dies sind jene ordentlichen Mitglieder, die eine Mitgliedschaft zeitlich von 
  Anfang an beschränkt auf 1 (ein) Jahr angeben, wobei deren Mitgliedschaft automatisch in eine 
  ordentliche Mitgliedschaft übergeht, sofern nicht schriftlich spätestens 2 (zwei) Monate vor Ablauf 
  des Kalenderjahres dem Vorstand mitgeteilt wird, dass man die Fortsetzung als ordentliches 
  Mitglied nicht mehr wünsche. Schnuppermitglieder dürfen maximal 11 (elf) Jahre alt sein.  

4.  Juristische Personen, das sind insbesondere andere Vereine, wobei diese durch einen Vertreter 
mit einem Stimmrecht entsprechend 3 (drei) physischen Personen ausgestattet sind. Dieses 
Stimmrecht steht juristischen Personen nur dann zu, wenn, wie in diesem Statut vorgesehen ist, 
die juristische Person zumindest 8 (acht) ordentliche Mitglieder hat, von denen zumindest 3 (drei) 
ein Boot besitzen, welches der vertretenen Klasse entspricht.   

   Obmann: Werner Delle Karth; 1. Stellvertreterin: Brigitte Flatscher; Kassierin: Michaela Denkart; 
   Rechenzentrum: Philipp Preuss-Schneeweis; Schriftführer Wolfgang Messeritsch;   
   Sportreferent: Arno Gsell; Koordinator Stefan Glanz; 
   Die Funktion - Obmann ist vakant! 

IODA Veranstaltungen 2024:  

 Weltmeisterschaft in Mar del Plata, Argentinien, vom 05.12.-15.12.2024; 400 km von Buenos 
Aires entfernt. Nenngeld US$ 950,00 . 
Unterkunft in einem Hotel 3,5 km vom Club entfernt.  

 Europameisterschaft in Marina di Carrara, vom 29.06.- 06.07.2024; Unterkunft in Torre Marina 
Village. Jugendlager in Mehrbettzimmern  

 •  Teamrace Europameisterschaft in Monaco, vom 15.10. - 20.10.2024; Teilnahme begrenzt auf 2 
  Seglerinnen und 2 Segler. Unterkunft in Appartements, 5 Minuten vom Club entfernt.   
  Nenngeld € 1.800,-- 

 


